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1. Anlass und Ziele  

Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz hat ein Verfahren zur Aufstellung des B-Planes Nr. 37 

„Photovoltaikanlage auf der stillgelegten Deponie“ eingeleitet. Die Planung ermöglicht auf 

dem 1,13 ha großen Plangebiet eine bis zu 52%ige Überdeckung, der mit Landreitgras 

bestandenen, stillgelegten Deponie, mit Solarmodulen. Das Plangebiet befindet sich 

unmittelbar südöstlich des Natura-Gebietes FFH DE 2049-302 „Peeneunterlauf, 

Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff“. 

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum FFH - Gebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2017) 
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Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, 

welche nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Natura - Gebietes in Verbindung steht und 

hierfür nicht notwendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen 

Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit 

den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen 

nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 

erforderlich. Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, 

löst dies die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus.  

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des 

Absatzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, 

mit notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen 

Behörden der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-

Richtlinie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie 2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit 

der Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die 

natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II 

umfassen und muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten 

in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst 

auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen 

besonderen Schutzgebiete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in 

Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, 

erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 

Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und 

vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan 

bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 
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3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines 

Natura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die 

Bestimmung der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der 

Lebensraumarten und derer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein 

könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im 

Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 

ausgeschlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen 

Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen natürlicher Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie oder der 

Habitate der Arten nach Anhang II, die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu 

bewahren oder zu entwickeln sind, sind erheblich, wenn diese so verändert oder gestört 

werden, dass diese ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszielen nicht mehr 

vollumfänglich bzw. ausreichend, sondern nur noch eingeschränkt erfüllen können oder der 

Erhaltungszustand der für sie charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von 

solchen außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende 

Auswirkungen auf die Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

resultieren. Dies können vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie 

Barrierewirkungen sein, die zu Störungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen 

Lebensräumen einer Art inner-und außerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder 

Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die auch außerhalb der Gebietskulisse 

Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet siedelnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie und der Arten nach 

Anhang II FFH-RL und deren Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die 

jeweiligen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 
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Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den 

Erhaltungszielen zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 

2000-Gebiet einschließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder 

europäische Verbreitungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen 

innerhalb des Gebietes zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional 

getrennten oder nur bedingt zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei 

mobilen oder regelmäßig wandernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass 

Beeinträchtigungen der Population des betroffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb 

dieses Gebietes stattfinden und z. B. über dort erhöhte Individuenmortalität auf den 

gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffenen Arten rückwirken können.  

 

4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht vor, auf dem Gelände eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, 

welche nach einer Laufzeit von 30 Jahren wieder demontiert und ordnungsgemäß entsorgt 

wird. 

Entsprechend der voraussichtlichen Überdeckung der Baufläche mit Solarmodulen wurde 

eine GRZ von 0,52, ohne zulässige Überschreitung, festgesetzt. 

Es ist geplant, das Gelände mit starren, aus Halbleitern bestehenden, Solarmodulen 

auszustatten, welche die direkte und diffuse Solarstrahlung weitestgehend absorbieren und 

in Gleichstrom umwandeln, der nach Anwendung eines Wechselrichters als Wechselstrom 

ins öffentliche Netz eingespeist wird. Die Solarmodultische ragen bis etwa 3 m über die 

Geländeoberfläche hinaus.  

Die Leistung der Anlage soll bis zu ca. 750 kWp betragen. Dieser Spitzenparameter setzt 

eine optimale Sonneneinstrahlung von 1.000 Watt pro Quadratmeter voraus, die in 

Deutschland in den Mittagsstunden eines schönen Sommertages erreicht werden könnte. 

Für den Aufbau der Module ist keine Geländemodellierung und kein tiefschichtiger 

Bodenabtrag erforderlich. Die Stützen für die punktuelle Verankerung der Modulständer 

werden gerammt oder auf Blockfundamente aufgebaut. Die Stützengrundflächen, die 

Stellflächen für Trafo und Wechselrichter sowie die Zufahrt machen die geplanten 

Versiegelungen aus. Die Befahrbarkeit der Anlage erfolgt, ausgehend von der Zufahrt, über 

die unbefestigten ca. 5 m breiten Modulstrangzwischenflächen. Die Freiflächen zwischen 

und unter den Modulen werden zu extensivem Grünland entwickelt. Die gesamte Anlage 

wird aus sicherheitstechnischen Gründen eingezäunt. Der Zaun erhält einen 

Übersteigschutz. Es müssen sechs nicht unter Schutz stehende Bäume gefällt werden. 

Hierbei handelt es sich um 1 Buche, 1 Eiche und 4 Pyramidenpappeln. Auch einzelne 

Sträucher werden beseitigt. 
 

Mit der Realisierung des B-Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der ca. 8 

Wochen dauernden Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt 

werden. Es handelt sich um: 

http://www.solarserver.de/wissen/lexikon/s/sonneneinstrahlung.html
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1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport 

der Module und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten,  

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung, 

3. Gehölzbeseitigungen. 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1. Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, durch 

Wechselrichter, Trafo und Zufahrt. 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines maximal 2,2 m hohen 

transparenten Zaunes sowie durch bis 3 m hohe Solarmodultische. 

3. Änderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch Schaffung 

verschatteter und besonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flächen zwischen 

und unter den Modulen.  

4. Barriereeffekte sind in Bezug auf größere Säugetierarten möglich. 

5. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des 

Lichtspektrums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasserflä-

chen durch Wasservögel und Wasserkäfer hervorrufen können, sind aufgrund der 

Verwendung reflexionsarmer Module unwahrscheinlich.  

6. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt 

wiedergeben, treten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne und der nicht senkrechten 

Aufstellung der Module nicht auf. 

7. Verscheuchung der Vögel des Offenlandes und rastender Vogelarten vom 

Aufstellbereich sowie von den umgebenden Offenlandflächen durch Silhouetteneffek-

te (Wahrnehmbarkeit der Belegung der Fläche durch Module) ist aufgrund der 

fehlenden Rastplatzfunktion der Fläche unwahrscheinlich. 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwicklung an 

Solarmodulen ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflächen wie z.B. Asphalt oder 

Dachflächen nicht überdurchschnittlich. 
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Tabelle 1:  Wirkungsprognose 

Art der Wirkung Wirkintensität auf das FFH - Gebiet     

  g
e
ri
n
g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h
 

B
e
m

e
rk

u
n
g
e
n
 

a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung X    

Flächenumwandlung Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes X    

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse X    

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynamischen 
Verhältnisse 

X    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

X    

Nutzungsänderung Direkte Veränderung von Vegetations- / 
Biotopstrukturen 

X    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik X    

 Intensivierung der land-, forst- oder 
fischereiwirtschaftlichen Nutzung 

X    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

X    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

X    

Gewässerausbau  X    

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

X    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

X    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, 
Luftverwirbelung, Wellenschlag) 

X    

 Erschütterungen/ Vibrationen X    

 stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ 
Nährstoffeintrag 

X    

 Organische Verbindungen X    

 Schwermetalle X    

 Sonstige durch Verbrennungs- und 
Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

X    

 Salz X    

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

X    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung) X    

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe X    

 Sonstige Stoffe X    

Einleitungen in Gewässer  X    

Grundwasser u.a. 
Wasserstandsänderungen 

 
X    

akustische Wirkungen Schall X    

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit,  Licht (auch: Anlockung)  X    

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
X    

 Veränderung anderer standort-, vor allem 
klimarelevanter Faktoren (z.B. Belichtung, 

X    
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Verschattung) 

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder X    

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung X    

Gezielte Beeinflussung von 
Arten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
X    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten X    

 Bekämpfung von Organismen (Pestiziede u.a.) X    

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

X    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.  X    

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
X    

Zerschneidung, 
Arealverkleinerung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

X    

Sonstige  X    

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das ca. 1,13 ha große Plangebiet liegt auf der Halbinsel Gnitz, einem nördlichen Teil der 

Insel Usedom, welcher sich südlich der B 111 zwischen Krumminer Wiek und Achterwasser 

befindet. Es ist die südlichste Ausdehnung des Ostseebades Zinnowitz und nordwestlich der 

Kreisstraße 29 (Neuendorfer Weg) zu verorten. Das Plangebiet grenzt unmittelbar 

nordwestlich an das Gelände der Kläranlage und des Wertstoffhofes an und nimmt den 

Ostteil der seit 1992 stillgelegten Deponie von Zinnowitz ein. Es wird vom Amt Usedom Nord 

verwaltet. 

Östlich und nordöstlich des Plangebietes und des Neuendorfer Weges reichen 

gräbendurchzogene Grünflächen bis an das Achterwasser. Nordöstlich, entlang des 

Neuendorfer Weges ist der Siedlungsrand von Zinnowitz aufgereiht. Unmittelbar an das 

Plangebiet folgt die Kläranlage, daran der Friedhof, ein Gartenbaubetrieb und schließlich 

Reihen- und Ferienhäuser. Nördlich und westlich, im FFH – Gebiet, ist die Landschaft reich 

ausgestattet mit einem Birkenwald, Hecken, Wiesen, Gräben und dem Ablauf des Großen 

Strumminsee der sich von hier bis ins Krummer Wieck ausdehnt. Südlich schließt sich an 

200 m breites Grünland ein großer Laubwaldkomplex an. 

Auf der Vorhabenfläche befinden sich außer ausgedehnten Landreitgrasbeständen 

(Calamagrostis epigejos) wenige Anteile von Wilder Karde, Rainfarn, Wilder Möhre, 

Schöllkraut, Beifuß, Klebkraut, Ackerdistel, Platterbse, Wicke, Ginster, Rosen, Wildpflaume, 

Schneebeere, Flieder, Lindenaufwuchs und Holunder. Im Plangebiet stehen keine älteren 

Bäume.  

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes, unter der stillgelegten Deponie, 

besteht aus sickerwasserbestimmten Sanden. Die Bodenzusammensetzung der Deponie ist 

anthropogenen Ursprungs und heterogen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Grundwasser der Umgebung 

steht bei unter 2 m, das der Deponie – der Aufschüttung entsprechend – bei bis ca. 9 m 

unter Flur an und ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden 

Schadstoffen vermutlich nicht geschützt.  
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Im entsprechenden Messtischblattquadranten wurden Biber- und Fischotteraktivitäten 

registriert.  

 

6. Beschreibung des FFH-Gebietes DE 2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, 

Achterwasser und Kleines Haff“ und Ermittlung der Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben  

Das Plangebiet liegt unmittelbar südöstlich des 53.197 ha großen FFH-Gebietes DE 2049-

302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff“. Das Gebiet ist durch ein 

umfangreiches, sehr komplex ausgestattetes Ökosystem des westlichen Oderästuars, das 

aus den Hauptbestandteilen Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff inklusive 

zahlreicher angrenzender Biotoptypen (Küsten- und Feuchtlebensräume) besteht, 

gekennzeichnet.  

Abb. 2: FFH-Gebiet östlich des Vorhabens (Quelle: © LINFOS/M-V 2017) 

 

 

Erhaltungsmaßnahmen des FFH - Gebietes: 

Im Standard - Datenboden sind als Erhaltungsmaßnahmen der „Erhalt u. teilweise 

Entwicklung eines komplexen Flusstalmoores u. des Oder-Ästuars mit charaketristischen 

Küsten-, Moor- u. Waldlebensraumtypen sowie FFH-Arten“ verzeichnet. 

FFH DE 2049-302 

„Peeneunterlauf, Peenestrom, 

Achterwasser und Kleines Haff“ 

Plangebiet unmittelbar 

östlich des FFH-Gebietes 
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Tabelle 2:  Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie im Gebiet 

LRT 1130  Ästuar 

LRT 1150 Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

LRT 1210 Einjährige Spülsäume 

LRT 1230 Felsküste 

LRT 1330 Salzwiesen 

LRT 3150 Natürliche nährstoffreiche Seen und Altarme 

LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  

LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichen und lehmigen Böden 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

LRT 7120 Regenerierbare geschädigte Hochmoore 

LRT 7210 Schneiden-Kalksümpfe 

LRT 7230 Kalkreiche Niedermoore 

LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo - Fagetum) 

LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 

LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwald 

LRT 9190 Alter bodensaurer Eichenwald der Sandebene 

LRT 91E0 Erlen - / Eschenwald und Weichholzauenwald an Fließgewässern 

 

Tabelle 3:  Säugetiere, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind 

Biber Castor fiber 

Fischotter Lutra lutra  

 

Tabelle 4:  Fische, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind 

Finte Alosa fallax 

Rapfen Aspius aspius 

Steinbeißer Cobitis taenia 

Flussneunauge Lampetra fluviatilis 

Bachneunauge Lampetra planeri 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis 

Meerneunauge Petromyzon marinus 

Bitterling Rhodeus sericeus amarus 

Lachs Salmo salar - nur im Süßwasser 

 

Tabelle 5:  Wirbellose, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind 

Hochmoor-Laufkäfer   Carabus menetriesi ssp. Pacholei 

Großer Feuerfalter  Lycaena dispar 

Eremit oder Juchtenkäfer  Osmoderma eremita 

Schmale Windelschnecke Vertigo angustior 
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Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana 

 

Tabelle 6:  Pflanzen, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind 

Sumpf-Glanzkraut  Liparis loeselii 

 

Tabelle 7:  Beeinträchtigung von im Standarddatenbogen ausgewiesenen Lebensräumen 

und Arten nach Anhang I bzw. II der FFH - Richtlinie 

LRT und Arten Lebensraumansprüche 

der Arten nach Anhang II 
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Ästuar  nein nein 

Lagunen des Küstenraumes 

(Strandseen) 

 nein nein 

Einjährige Spülsäume  nein nein 

Felsküste  nein nein 

Salzwiesen  nein nein 

Natürliche nährstoffreiche Seen und 

Altarme 

 nein nein 

Fließgewässer mit 

Unterwasservegetation  

 nein nein 

Pfeifengraswiesen auf kalkreichen 

und lehmigen Böden 

 nein nein 

Feuchte Hochstaudenfluren  nein nein 

Regenerierbare geschädigte 

Hochmoore 

 nein nein 

Schneiden-Kalksümpfe  nein nein 

Kalkreiche Niedermoore  nein nein 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo - 

Fagetum) 

 nein nein 

Waldmeister-Buchenwald  nein nein 

Schlucht- und Hangmischwald  nein nein 

Alter bodensaurer Eichenwald der 

Sandebene 

 nein nein 

Erlen - / Eschenwald und  nein nein 
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Weichholzauenwald an 

Fließgewässern 

Biber Ungestörte Gewässerabschnitte mit 

Gehölzbestand 

ja nein 

Fischotter  
flache Flüsse mit zugewachsenen 

Ufern, Überschwemmungsebenen 

ja nein 

Finte 

Wanderfisch, Vorkommen in 

Flussmündungen, Eiablage an der 

Brackwassergrenze im 

gezeitenbeeinflussten 

Süßwasserbereich meist über 

sandig-kiesigem Substrat, 

erwachsene Tiere kehren nach 

Ablaichen ins Meer zurück 

nein nein 

Rapfen  

typischer Oberflächenjäger und 

bevorzugt schnell fließende 

Gewässer mit starker Strömung 

nein nein 

Steinbeißer  

langsam fließende oder stehende 

sauerstoffreiche Gewässer mit 

sandigem Untergrund 

nein nein 

Flussneunauge   

in allen größeren Flüssen Europas 

und ihren Mündungsgebieten sowie 

in den angrenzenden 

Meeresgebieten 

nein nein 

Bachneunauge   

klare Bäche und kleine Flüsse in 

der Forellen- und Äschenregion ,in 

Europa im gesamten Nord- und 

Ostseebereich weit verbreitet 

nein nein 

Schlammpeitzger   in Gräben und Kleingewässern nein nein 

Meerneunauge   

in Küstennähe lebender anadromer 

Wanderer, der zur Fortpflanzung in 

die Flüsse aufsteigt 

nein nein 

Bitterling naturnahe pflanzenreiche saubere 

Gewässer mit Teich- oder 

Flußmuscheln 

nein nein 

Lachs wandern ins Meer und kommen 

zum Laichen zurück in die 

Süßgewässer (Wanderfische) 

nein nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anadrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderfische
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Hochmoor-Laufkäfer   

Moorbereiche mit kleinräumig 

niedrigen Temperaturen und hoher 

Bodenfeuchtigkeit, weisen eine 

enge Bindung an bestimmte 

Raumstrukturen, Mikroklima, 

Bodenbeschaffenheit und Nutzung 

auf   

nein nein 

Großer Feuerfalter   

in Mooren und auf Feuchtwiesen, 

vor allem in Flusstälern großer 

Flüsse, bevorzugen zudem kleinere 

Schilfrohrbestände  

nein nein 

Eremit oder Juchtenkäfer  

alte und anbrüchige Laubbäume mit 

Baumhöhlen, Larvalentwicklung im 

feuchten Holzmulm der Höhlungen, 

im Wald bevorzugt in alten Eichen, 

in Parks und Alleen auch in Linden, 

Rotbuchen und anderen 

Laubbäumen 

nein nein 

Schmale Windelschnecke 

Besiedelt wird die Streuschicht v. a. 

in Lebensräumen des 

Feuchtgrünlandes 

nein nein 

Bauchige Windelschnecke 

nachtaktives Tier, Tagsüber mit 

ihrem Schleim festgeklebt an den 

Blättern größerer Seggen typischer 

Weidegänger, ihre Nahrung besteht 

aus Pilzen, die auf diesen Gräsern 

leben, ebenso wie aus Pollen und 

anderen pflanzlichen Resten 

nein nein 

Sumpf-Glanzkraut 

kalkhold ,kommt natürlicherweise in 

Kleinseggenrieden und in zeitweilig 

überfluteten Nieder-, Zwischen- und 

Quellmooren vor, äußerst selten 

nein nein 

Die oben genannten Zielarten finden im Plangebiet keine geeigneten Bedingungen vor. 

Sämtliche im Planbereich auftretenden Wirkungen sind sehr gering und erreichen das FFH - 

Gebiet nicht. Das Plangebiet ist wegen seiner vorhergehenden Funktion als Deponie 

topographisch und naturräumlich grundsätzlich anders gestaltet als sein Umfeld. So ist auch 

seine Nutzung durch wandernde Arten wie Fischotter und Biber nicht zu erwarten. Das 

Plangebiet beinhaltet keinen der oben aufgeführten Lebensraumtypen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Moor
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtwiese
http://de.wikipedia.org/wiki/Schilfrohr
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinseggenried
http://de.wikipedia.org/wiki/Moor
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7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen, für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck, maßgeblichen 

Bestandteilen führen kann. 

Das Plangebiet ist kein Bestandteil eines „Natura 2000 Gebietes“. Es ist entsprechend 

seiner Lage am Siedlungsrand, beunruhigt und besitzt eine geringe naturräumliche 

Ausstattung, die nicht den zu erhaltenden Lebensräumen entspricht. Die Fläche ist durch 

Topographie und vorhergehende Funktion vom Umfeld isoliert. Die tatsächlichen 

Lebensräume o.g. Arten und die zu schützenden Lebensraumtypen nach Anhang I in der 

Umgebung des Plangebietes werden durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt, da 

dessen Wirkungen diese Lebensräume nicht erreichen werden. Die Erhaltungsziele des 

Natura-Gebietes werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die Erhaltung eines 

kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht 

gefährdet. 

 

8. Quellen  

• Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit 

im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand 

Juni 2007. –im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (Lambrecht & Trautner) 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Artikel 19 des 

Gesetzes vom 13.Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258),  

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 

2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), mehrfach geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 

vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431, 436), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert 

durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 

13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des 

Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 

• Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-

Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung – VSGLVO M-V) vom 12. Juli 

2011 (GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 791 - 9 – 4), 

• DE2049302 L 198/41 STANDARD-DATENBOGEN für besondere Schutzgebiete 

(BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG). 


